
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/9/7 10Os64/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1977

Norm

StGB §153

Rechtssatz

Untreue durch Entgegennahme und Einbehaltung von Provisionen, die der Machthaber für Versicherungsverträge, die

er für den Machtgeber abgeschlossen hat, erhalten hat.

Entscheidungstexte

10 Os 64/77

Entscheidungstext OGH 07.09.1977 10 Os 64/77

Veröff: SSt 48/64
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